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RS OGH 1984/10/31 11Os120/84
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 31.10.1984

Norm

StGB §9 Abs2

StGB §105 Abs2

Rechtssatz

Ein Irrtum über die Sittenwidrigkeit einer Drohung mit (an sich wahrheitsgemäßer) Strafanzeige zu einem inadäquaten

Zweck (Forderung weit überhöhter Sachenersatzleistung) ist vorwerfbar, zumal das Unrecht dieses Verhaltens als

verbotene Selbstjustiz für jedermann leicht erkennbar ist.
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